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Index

L37151 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Burgenland

L82000 Bauordnung

L82001 Bauordnung Burgenland

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §59 Abs1;

BauG Bgld 1997 §26;

BauRallg;

VVG §4;

Rechtssatz

Bei P:ichten begründenden individuellen Verwaltungsakten hat die Behörde den Gegenstand und den Umfang der

ausgesprochenen Verp:ichtung so hinreichend zu umschreiben, dass der Bescheid jederzeit auch einer Vollstreckung

im Wege einer behördlichen Ersatzvornahme zugänglich ist.

Schlagworte

Inhalt des Spruches DiversesBaupolizei Baupolizeiliche Aufträge Baustrafrecht Kosten Konsenslosigkeit und

Konsenswidrigkeit unbefugtes Bauen BauRallg9/2
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